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zur 11. Fläctiennu-bzungsplanänder-ung der Gemeinde

Timmendorfer Strand.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Timmendorfer Strand
Ministers für Arbeit, Soziales und Vertriebene

wurde mit Erlaß des Smii-iuuini.itcro vom l4. April 1967,

Az. : IX 31 a- 312/2 - o3. ol genehmigt.

Die vorliegende 11. Änderung-mit 3 Punkten wird erfor-

derlich, um anstehende Bebauungsplanänderungen aus dem

Flächennutzungsplan zu entwickeln, im Sin-ne von § 8

Abs. 2 BBauG.

11. 1 Diese Ariderung wird erforderlich, um dem B-Plan Nr. 35

2. Änderung zu entsprechen.

Die bisher als Fläche für die Landwirt s cha-ft dargestellte

Fläche wird umgewandelt In ein VA-Geblet.

Die vorhandene gegenüberliegende Bebauung rechtfertigt

die Darstellung des VA-Gebietes östlich. der Straße.

Diese Änderung wird dadurch möglicli, daß von dem Wald-

abstand 1t. § 3 der Landesverordnung zum Schütze der Väl-

der, Moore und Heiden gegen Brande bei der Bebauung hier

Ausnahmen zugelassen werden. In dieser neu ausgewiesenen

Fläche können drei Einfamilierünäuser entstehen. Die ge-

planten Gebäude sind der vorhandenen Vohnbebauung anzu-

passen.

11. 2 Die bisher ausgewiesenen Fläclien:

a) als öffentliche Parkfläche werden umgewandelt in ein

SO-Gebiet (Kurgebiet) für Gemeinschaftsstellplätze.

b) als öffentliche ParkFläche werden iimgewandelt in. ein
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c) als allgemeines Wohngebiet werden umgewandelt in eine

Grrünfläche, Zweckbestimmung Kurpark.

Aus diesen drei Änderung s punkten soll der B-Plan. Nr. 22

l. Änderung entwickelt werden.

Zu a) Diese Fläche ist vorgesehen für Gemeinscliaftsein-

richtungen (Gemelnscliaftsstellplätze) für das

strandseitig angrenzende Kurgebiet. Die Vergan-

genheit hat gezeigt, daß Für nicht zu schaffende

Stellplätze auf den Grundstücken eine Ausweich-

möglichkeit in Form von abzulösenden Gemeinschafts

Stellplätzen (GST) geschaffen werden muß. AuF die-

ser Fläche können insgesamt 115 GST geschaffen

werden. In der unverbindlichen Bauleitplanung wird

eine Scliutzpflanzung zu dem angrenzenden VA-Ge-

biet festgesetzt.

zu b) zu der SO-Fläche (Sport- und Freizeit).

Es ist beabsichtigt, das Freizeitangebot durch ein

Sport- und Freizeitzentriim, im wesentlichen beste-

Iiend aus einer Eislaufhalle und Tennishalle zu er-

weitem. Der Standort wurde so gewählt, daß diese

Einrichtungen sowohl dem Kurzentrum TlmmendorFer

Strand als auch dem Auffangparkplatz sinnvoll zu-

geordnet sind. Durch eine noch anzubauende land-

einwärts fülirende Kurpromenade wird die Verbindung

hergestellt. Die verkehz-liche Erschließung erfolgt
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über die Vohldstraße. Angestrebt -wird eine direkte An-

bindung an die B 76 entlang des südlichen Waldrandes. Der

vorhandene Erholungswald wird nicht angegriFfen.

zu c) Die bisher als VA-Gebiet dargestellte Fläche wird umge-

.wandelt in eine Grünfläche Zweckbestimmung Kurpark i-un

dem tatsächlichen Bestand zu entsprechen.

9. 3 Die bisher als Fläche für Gemeindebedarf ausgewiesene

Fläche wird umgewandelt in ein Allgemeines Wohngebiet,

entsprechend dem B-Plan Nr. 25 und dem Genehmlgungser-

laß des Landr-ates des Kreises Ostholstein zujn B-Plan

Nr. 25 vom 12. Juli 78 Az. : 6ll. 3-o42/B 25 - We/Ko.

Ver- und Entsor un .

Für die gesamten, dargestellten Baufläclien ist die Was-

Server- und -entsorgung durch das vorhandene Netz ge-

wälirleistet . Die Abwässer werden der zentralen Klär-an-

läge zugefülirt . Das Oberflächenwasser -wird über vorhan-

dene Regenwasserleitungen abgeleitet.

Innerhalb des im Flächennutzungsplan dargestellten

Bereiches befinden sicli elektrische Versorgungsanlagen

der Schles-wag AG, -hrobei ledlglic.h. die 11 kV-Leitungen

sowie die Transformatorenstatlonen mit dem Stand vom

20. 6. 79 in ihrem ungefähren Verlauf lind an ihren unge-

fäliren Standorten (Stationen) im Fläcl-iennutzungsplan

eingetragen sind. Die künftige Bebauung ist diesen An-
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lagen anzupassen.

Für Annälierungen an unsere vorhandenen Versorgungsanlagen

von weniger als 2o m ist bereits bei der Planung von Neu-

bauten und Bebauiingsplänen die Genehmigung bei der Schles

wag einziiholen.

Wegen der Großraumplanung des Flächennutzungsplanes sind

niclit eingetragen:

Sämtliche der Ortsnetzversorgung dienenden Anlagen, wie

Freileitungen, Erdkabel und KabelverteilerschrärLke, sowie

Trafostationen für zukünFtige Bebauungsgebiete.

Da der zukünftig benötig-te Energiebedarf des Plangebie-

tes noch nicht bekannt ist, köruien kortkrete Angaben über

zusätzlich not-wendige Versorgungsanlagen z. Z. nicht ge-

maclit werden. Die hierfür notwendigen Versorgung'sfläcb.en

werden ±m Rahmen der Stellungnalime zu den nachfolgenden

Bebauungsplänen festgelegt und müssen uns zur Durch-

führung unserer Versorgungsaufgaben zur Verfügung ge-

stellt werden.

Die staubfreie Müllabfuhr wird durch den Zweckverband

Ostholstein walLrgenommen. In der Müllverbrennungsanlage

Neustadt wird der Müll beseitigt.

Das Gebiet der 11. F-Planänderung Ziffer 11. 1 und 11.2

liegt nach der Karte des Landesamtes für Wasserhaushalt

und Küsten Sch.leswig-Holstein ±m vorgesehenen Wasser-

Schutzgebiet, und zwar in der vorläufigen weiteren und
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engeren Scliutzzone der Brunnen der öffentlichen Trinkwas

serversorgung der Gemeinde Timmendorfer Strand.

Bei der Lagerung von wassergefährdenden StofTen ist die

Lagerbehälterordnung vom 15. 09. 1970 (GVOBL. Schi. -Holst.

2o9) zu beachten.

Ziff. 9. 3 liegt im Uberscliwemmungsgebiet. Bei Erteilung

einer Baugenehmigung wird dux-ch Auflagen sichergestellt,

daß GeFaIiren für die Nutzung des einzelnen Grundstückes

nicht entstehen können.

Die Errichtung von gr-oßeren Sammelschutzräumen undvon

Hausschutzräiimen wird den Bauträgern - Bauherren - durch.

den Bundesver-band für den- Selbstschutz (BVS) empfohlen.

TimmendorFer Strand, den
11. Feb. 1980

Der Bürgermeister -
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